
Anlage 3

exkl. Ust. inkl. Ust.

15 kW 45,00 53,55

16 kW 20 kW 43,00 51,17

21 kW 40 kW 41,00 48,79

41 kW 100 kW 39,00 46,41

101 kW 200 kW 37,00 44,03

201 kW 300 kW 35,00 41,65

301 kW 500 kW 33,00 39,27

ab 501 kW 33,00 39,27

exkl. Ust. inkl. Ust.

1000 kWh 1 MWh 120,00 142,80

exkl. Ust. inkl. Ust.

1 kW 30 kW 200,00 238,00

31 kW 80 kW 250,00 297,50

81 kW 150 kW 300,00 357,00

151 kW 500 kW 400,00 476,00

Messpreis in € pro Jahr
Anschlussleistung von/ bis

Preisblatt zum Wärmelieferungsvertrag  

Grundpreis in € pro kW und Jahr

Arbeitspreis in € pro Verbrauch

Wärmepreis für Wärmeliefervertrag im Jahr 2026 

Zur Berechnung des Wärmepreises wird die jeweilige Ausgangsbasis lt. Anlage 2 herangezogen.

Der Wärmepreis besteht aus einer Grundpreis, Messpreis und dem Arbeitspreis. Die nachstehenden 
Wärmepreise entwickeln sich gemäß der Preisänderungsklausel lt. Gültiger Anlage 2.

Abrechnung nach Verbrauch

Anschlussleistung von/ bis

Die Mindestanschlussleistung beträgt 12 kW.
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Verzugskosten (§ 27 Abs. 2 AVBFernwärmeV)

Beispiel Rechnung:

Wohnhaus - Anschlussleistung in kW: 12

Wärmeabnahme jährlich in kWh: 12000

Betriebskosten lt. Wärmelieferungsvertrag werden für 2026 wie folgt berechnet:

Grundgebühr 45,00€                                  12 kW 540,00€                                      

Arbeitspreis 120,00€                                12000 kWh 1.440,00€                                   

Messpreis 200,00€                                1 200,00€                                      

Summe 2.180,00€                                

+19% USt. 414,20€                                      

Gesamt inkl. USt. 2.594,20€                                

Über die Preise und Kosten informiert worden und zur Kenntnis genommen:

Unterschrift Kunde:

Ort, Datum: 

Der Betreiber berechnet bei Wiederaufnahme der Versorgung eine Pauschale von 100,00 EUR.

Änderung der Anschlussleistung:

Der Betreiber berechnet für die Änderung der Anschlussleistung eine Pauschale von 100,00 EUR.

Verzugszinsen werden mit 5%/a über dem Basiszinssatz berechnet.

Mahnkosten:

Werden Zahlungen nicht zum Zeitpunkt der Fälligkeit geleistet, so betragen die Kosten für die zweite 
schriftliche Mahnung pauschal 100,00 EUR.

Verzugszinsen:

Einstellung der Wärmeversorgung:

Der Betreiber berechnet bei Einstellung der Versorgung eine Pauschale von 100,00 EUR.
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